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Geschäftsordnung des Stiftungsrats
laut Beschlüssen vom 

31.10.2001, 2.12.2002, 14.6.2006, 11.12.2008, 10.11.2011, 
15.12.2011, 24.9.2015, 1.6.2017, 12.3.2026 und 23.4.2026

Sämtliche Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Der Stiftungsrat

§ 1. (1) Der Stiftungsrat ist ein Kollegialorgan des Österreichischen 
Rundfunks im Sinne der Bestimmungen der §§ 19 ff des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 379/1984 (WV) idgF, zuletzt BGBl. I Nr. 20/2026 (im Folgenden ORF-
G genannt) und hat die ihm übertragenen, im ORF-G näher beschriebenen 
Aufgaben zu erfüllen.

(2) Der Stiftungsrat ist am Sitz des Österreichischen Rundfunks einge-
richtet und besteht aus 35 Mitgliedern.

(3) Gemäß § 20 Abs. 6 ORF-G gibt sich der Stiftungsrat seine Ge-
schäftsordnung selbst. Die Geschäftsordnung gilt ungeachtet von Funktions-
perioden des Stiftungsrats solange, bis sie vom Stiftungsrat abgeändert oder 
aufgehoben wird.

(4) Die Mitglieder des Stiftungsrats sind bei der Ausübung ihrer Funk-
tion im Österreichischen Rundfunk an keine Weisungen und Aufträge gebun-
den; sie haben ausschließlich die sich aus den Gesetzen und der Geschäfts-
ordnung ergebenden Pflichten zu erfüllen (§ 19 Abs. 2 ORF-G); hierbei macht 
es keinen Unterschied, von wem außerhalb oder innerhalb des Österreichi-
schen Rundfunks die Mitglieder des Stiftungsrats bestellt wurden.

(5) Die Funktion als Mitglied des Stiftungsrats ist ein Ehrenamt. Die 
Mitglieder haben jedoch Anspruch auf angemessenen Ersatz der angefalle-
nen Kosten.

(6) Der Stiftungsratsvorsitzende bereitet die Stiftungsratssitzungen 
vor. Er hält insbesondere mit dem Generaldirektor regelmäßig Kontakt und 
diskutiert mit ihm bei Bedarf die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das 
Risikomanagement des Österreichischen Rundfunks.
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Sitzung

§ 2. Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die vom Vor-
sitzenden einzuberufen sind und die am Sitz des Österreichischen Rundfunks 
stattfinden sollen.

 
Einberufung

§ 3. (1) Der Vorsitzende hat die Sitzungen des Stiftungsrats einzube-
rufen, sooft es die Interessen des Österreichischen Rundfunks erfordern, we-
nigstens aber einmal im Vierteljahr.

(2) Der Vorsitzende ist zur unverzüglichen Einberufung des Stiftungs-
rats verpflichtet, wenn dies von einem Drittel seiner Mitglieder oder vom Ge-
neraldirektor schriftlich unter Beifügung des Entwurfes einer Tagesordnung 
verlangt wird (außerordentliche Sitzung). Eine solche Sitzung muss binnen 
zwei Wochen nach Antragstellung einberufen werden und binnen zwei Wo-
chen nach Einberufung stattfinden. In diesem Fall sind die erforderlichen 
Unterlagen (§ 5 Abs. 2) nach Möglichkeit unverzüglich an die Mitglieder ab-
zusenden.

Tagesordnung

§ 4. (1) Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden unter Berücksichti-
gung allenfalls vorliegender schriftlicher, begründeter Anträge von Mitglie-
dern des Stiftungsrats oder des Generaldirektors festgesetzt. Der Vorsitzen-
de hat dabei dafür Sorge zu tragen, dass von Mitgliedern des Stiftungsrats 
eingebrachte Tagesordnungspunkte zusammengefasst werden, soweit dies 
zur Sicherstellung einer zeiteffizienten Sitzungsführung und zur Vermeidung 
von Wiederholungen notwendig und sinnvoll ist. 

(2) Anträge von Mitgliedern des Stiftungsrats zur Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten haben ausreichend begründet zu sein, um vorab eine 
Überprüfung zu ermöglichen, ob der beantragte Verhandlungsgegenstand in 
den Aufgabenbereich des Stiftungsrats fällt. 

(3) Der Vorsitzende kann entscheiden, dass die Tagesordnung unter 
Berücksichtigung berechtigter Geheimhaltungsinteressen vor der Sitzung 
veröffentlicht wird. 
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(4) Über Verhandlungsgegenstände, die nach Aussendung der Tages-
ordnung (§ 5 Abs. 1) in diese aufgenommen wurden, ist eine Beschlussfassung 
in der Sitzung, für die die Tagesordnung ausgesendet wurde, nicht zulässig, 
wenn dies von einem Drittel der Mitglieder des Stiftungsrats verlangt wird.

Einladungen

§ 5. (1) Die Einladung ist an alle Mitglieder des Stiftungsrats spätes-
tens zehn Kalendertage vor der Sitzung abzusenden. Sie hat die Tagesord-
nung anzugeben.

(2) Der Einladung sind nach Möglichkeit die zur Information der Mit-
glieder des Stiftungsrats erforderlichen Unterlagen anzuschließen.

(3) Werden diese Unterlagen an die Mitglieder des Stiftungsrats nicht 
längstens sieben Kalendertage vor der Sitzung abgesandt, so sind Beschluss-
fassungen über diese Verhandlungsgegenstände nur mit Zustimmung von 
zwei Drittel der Mitglieder des Stiftungsrats zulässig.

(4) Die Zustellung kann auf elektronischem Weg erfolgen. Hierfür ist 
es ausreichend, wenn nach vorheriger elektronischer Ankündigung die Ein-
ladung (bzw die Unterlagen) in einem nur für die Berechtigten zugänglichen 
Webportal bereitgestellt wird (werden), sofern dem ein Mitglied für sich 
selbst nicht widersprochen hat. Verfügt ein Mitglied über keine elektronische 
Adresse, so gilt die Postaufgabe als Zustellung.

Sitzungsteilnahme

§ 6. (1) Der Generaldirektor und der Vorsitzende des Publikumsrats 
oder sein Vertreter haben das Recht, an den Sitzungen des Stiftungsrats mit 
beratender Stimme teilzunehmen.

(2) Die Mitglieder des Stiftungsrats sind befugt, den Generaldirektor, 
die Direktoren und die Landesdirektoren im Rahmen der Sitzungen des Stif-
tungsrats über alle von ihnen zu besorgenden Aufgaben des Österreichischen 
Rundfunks zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Das 
Verlangen zur Teilnahme von Direktoren und/oder Landesdirektoren ist an 
den Generaldirektor zu richten.
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(3) Die Direktoren und Landesdirektoren haben das Recht, vom Stif-
tungsrat gehört zu werden, wenn der Generaldirektor Vorschlägen von ihrer 
Seite nicht Rechnung trägt. In diesem Falle sind die betroffenen Direktoren 
und Landesdirektoren den diesbezüglichen Beratungen des Stiftungsrats bei-
zuziehen.

(4) Auf Beschluss können Sachverständige zu den Sitzungen zur Aus-
kunftserteilung beigezogen werden.

(5) Die Sitzungen des Stiftungsrats sind nicht öffentlich.

Vorsitz

§ 7. (1) Der Stiftungsrat wählt für seine Funktionsperiode aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und einen Vorsitzenden-Stellvertreter. Nicht zum 
Vorsitzenden gewählt werden dürfen der ehemalige Generaldirektor und/
oder ein ehemaliger Direktor, es sei denn, es liegt ein Zeitraum von zwei Jah-
ren zwischen der Beendigung der Tätigkeit als Generaldirektor oder Direktor 
und dem Beginn der Tätigkeit als Vorsitzender.

(2) Im Verhinderungsfall obliegt die Erfüllung aller Aufgaben des Vor-
sitzenden dem Vorsitzenden-Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert, so 
übernimmt das jeweils dazu bereite, an Lebensjahren älteste Mitglied des 
Stiftungsrats dessen Aufgaben.

(3) Dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter steht es frei, seine 
Funktion jederzeit und ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens vier Wochen zurückzulegen. Legt der Vorsitzende sei-
ne Funktion zurück, so übernimmt der stellvertretende Vorsitzende seine 
Aufgaben; legt auch dieser zurück, so übernimmt das jeweils dazu bereite, 
an Lebensjahren älteste Mitglied des Stiftungsrats dessen Aufgaben. Die so 
mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des Vorsitzenden betraute Person 
(Vorsitzenden-Stellvertreter bzw. ältestes Mitglied) hat binnen drei Wochen 
eine neue Sitzung zur Wahl eines neuen Vorsitzenden einzuberufen.

(4) Ist bei einer Sitzung des Stiftungsrats weder der Vorsitzende noch 
sein Stellvertreter anwesend, so führt das jeweils dazu bereite, an Lebensjah-
ren älteste Mitglied des Stiftungsrats den Vorsitz.
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(5) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Seine 
Rechte und Pflichten ergeben sich in sinngemäßer Anwendung der aktien-
rechtlichen Bestimmungen über den Vorsitzenden des Aufsichtsrats einer 
Aktiengesellschaft. Er erteilt insbesondere das Wort und bringt die Anträge 
zur Abstimmung.

(6) Dem Vorsitzenden obliegt der Schriftverkehr des Stiftungsrats, im 
Besonderen die Durchführung von gefassten Beschlüssen bzw. deren Mit-
teilung an die zuständigen Organe. Der Vorsitzende vertritt den Stiftungsrat 
nach außen (z.B. vor Gericht, in Behördenverfahren, gegenüber dem Rech-
nungshof) und repräsentiert bei Bedarf den Stiftungsrat bei Veranstaltungen 
bzw. Produktionen des ORF, bei den beiden letztgenannten gegebenenfalls 
auch zusammen mit dem Vorsitzenden-Stellvertreter. Er informiert, allenfalls 
unter Beiziehung weiterer Mitglieder des Stiftungsrats, bei Bedarf die Öffent-
lichkeit im Vorfeld oder im Anschluss an die Sitzungen des Stiftungsrats unter 
Berücksichtigung berechtigter Geheimhaltungsinteressen über die wesentli-
chen Inhalte der Sitzung. 

(7) Die Stellenausschreibung, die Auswahlkriterien und das Auswahl-
verfahren für die Funktionen des Generaldirektors, der Direktoren und der 
Landesdirektoren erfolgt gemäß den in den Ausführungsbestimmungen dar-
gelegten organisatorischen Maßnahmen und Vorkehrungen. 

Debatte

§ 8. (1) Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Mel-
dungen. Er hat dabei für eine ausgewogene Verteilung der Redezeit und eine 
zielgerichtete, ausschließlich auf den jeweiligen Verhandlungsgegenstand be-
zogene Debatte Sorge zu tragen. Der Stiftungsrat kann auf Antrag eines Mit-
glieds bei kontroversiell diskutierten Themen eine Redezeitbeschränkung für 
die Mitglieder oder ein Ende der Rednerliste beschließen, wenn jedes Mitglied, 
das sich zu Wort gemeldet hat, mindestens einmal zu Wort gekommen ist. 

(2) Der Vorsitzende kann jemanden „zur Ordnung“ rufen. Der Ord-
nungsruf kann sich beispielsweise auf verbale Äußerungen (z.B. Beleidigun-
gen, Unterstellungen) beziehen und ist eine formelle Missbilligung.  Der Vor-
sitzende kann bei einem Ordnungsruf den Redner unterbrechen oder ihm das 
Wort völlig entziehen. Der Vorsitzende kann in diesem Zusammenhang die 
Sitzung für nicht mehr als fünf bis zehn Minuten unterbrechen, um mit den 
Vorsitzenden (Plenum und Ausschüsse) Fragen der Governance zu beraten. 
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Abstimmungsgrundsätze
§ 9. (1) Über Antrag kann der Stiftungsrat beschließen, einzelne TO-

Punkte zunächst einem der gebildeten Ausschüsse zur Behandlung und Be-
richterstattung in der nächsten Stiftungsratssitzung zuzuweisen. 

(2) Über einen Antrag auf Vertagung eines Verhandlungsgegenstan-
des oder auf Zuweisung eines Verhandlungsgegenstandes an einen Aus-
schuss ist stets zuerst abzustimmen.

(3) Liegen mehrere Anträge vor, so ist über den weitergehenden zu-
erst abzustimmen.

Beschlüsse

§ 10. (1) Der Stiftungsrat beschließt in allen Fällen, in denen ihm nach 
dem ORF-G eine Entscheidung durch Beschlussfassung obliegt.

(2) Der Stiftungsrat ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
seiner Mitglieder beschlussfähig. Wenn die zur Bestellung von Mitgliedern 
des Stiftungsrats gemäß § 20 Abs. 1 ORF-G berechtigten Organe von diesem 
Recht keinen Gebrauch machen und keine Mitglieder bestellen, so bleiben bei 
einer Feststellung der Beschlussfähigkeit des Stiftungsrats die nichtbestell-
ten Mitglieder außer Betracht.

(3) Für die Dauer einer Sitzung oder Teile davon kann sich im Falle der 
Verhinderung ein Mitglied des Stiftungsrats durch ein anderes Mitglied in al-
len seinen Rechten vertreten lassen. Das verhinderte Mitglied hat eine solche 
Vertretung dem Vorsitzenden des Stiftungsrats vorab schriftlich mitzuteilen 
bzw. beim Verlassen der Sitzung schriftlich zu bestätigen. Der Vorsitzende hat 
bei Feststellung der Beschlussfähigkeit jeweils auch die Zahl der vertretenen 
Stiftungsratsmitglieder (der vorliegenden Vollmachten) mitzuteilen und wäh-
rend der Sitzung jede Änderung der Zahl der anwesenden bzw. vertretenen 
Stiftungsratsmitglieder festzuhalten.

(4) Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse in offener Abstimmung 
und – mit Ausnahme der Beschlüsse gemäß § 22 Abs. 5 (Abberufung des Ge-
neraldirektors) und § 41 Abs. 1 (Sonderprüfung) ORF-G – mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Der Vorsitzende stimmt mit; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei der Feststellung der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen sind ungültige Stimmen und 
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Stimmenthaltungen nicht zu berücksichtigen. Bei Beschlüssen, mit denen 
die Höhe des Programmentgelts festgesetzt wird (§ 31 Abs. 1 bis 8 ORF-G), 
sind die vom Zentralbetriebsrat bestellten Mitglieder des Stiftungsrats nicht 
stimmberechtigt und bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht mit-
zuzählen.

Ausschüsse und Arbeitsgruppen

§ 11. (1) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung und zur Überwachung 
der Geschäftsführung werden aus der Mitte der Mitglieder des Stiftungsrats 
Ausschüsse (§ 20 Abs. 7 ORF-G) und/oder Arbeitsgruppen gebildet. Alle Mit-
glieder des Stiftungsrats haben das Recht, an den Sitzungen der Ausschüs-
se mit beratender Stimme teilzunehmen. Dasselbe gilt für die Sitzungen der 
Arbeitsgruppen, sofern der Stiftungsrat nicht anderes beschließt. Es werden 
folgende Ausschüsse eingerichtet:

1. �ein Ausschuss zur Behandlung aller Fragen der inhaltlichen Gestal-
tung der Programme und Medienangebote des ORF (Programmaus-
schuss);

2. �ein Ausschuss zur Behandlung aller Fragen der Gebarung des ORF 
einschließlich der Investitionen (Ausschuss für Finanzen und Tech-
nik).

Der Stiftungsrat kann die Einrichtung weiterer Ausschüsse und Ar-
beitsgruppen unter gleichzeitiger Festlegung deren Aufgabenstellung be-
schließen. Die Ausschüsse sollen aus nicht weniger als fünf und nicht mehr 
als zwölf Mitgliedern bestehen. Sie beschließen zu ihren Verhandlungsgegen-
ständen Empfehlungen an den Stiftungsrat. Bei der Zusammensetzung ist 
auf eine möglichst ausgewogene Vertretung beider Geschlechter Bedacht zu 
nehmen.

(2) Die vorliegende Geschäftsordnung für den Stiftungsrat gilt für die 
Ausschüsse sinngemäß.

Prüfungsausschuss

§ 11a. (1) Dem Ausschuss für Finanzen und Technik kommen auch die 
Aufgaben des Prüfungsausschusses (§ 92 Abs. 4a Aktiengesetz) nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen zu.
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(2) Der Prüfungsausschuss hat zumindest zwei Sitzungen im Ge-
schäftsjahr abzuhalten.

(3) Die Prüfungskommission (§ 40 ORF-G) ist zu den Sitzungen des 
Prüfungsausschusses, die sich mit der Vorbereitung der Feststellung des 
Jahresabschlusses (Konzernabschlusses) und dessen Prüfung beschäftigen, 
beizuziehen.

(4) Dem Prüfungsausschuss müssen Personen angehören, die über 
den Anforderungen des Österreichischen Rundfunks entsprechende Kennt-
nisse und praktische Erfahrung im Finanzund Rechnungswesen und in der 
Berichterstattung verfügen (Finanzexperten).

(5) Vorsitzender des Prüfungsausschusses darf nicht sein, wer in den 
vergangenen drei Jahren Generaldirektor, Direktor, Landesdirektor oder lei-
tender Angestellter (§ 80 Aktiengesetz) des Österreichischen Rundfunks 
oder Mitglied der Prüfungskommission (§ 40 ORF-G) war oder den Bestäti-
gungsvermerk unterfertigt hat oder aus anderen Gründen nicht unabhängig 
und unbefangen ist.

(6) Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören:
1.	 die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses;
2.	� die Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, 

gegebenenfalls des internen Revisionssystems, und des Risikoma-
nagementsystems des Österreichischen Rundfunks;

3.	� die Überwachung der Abschlussprüfung und der Konzernabschluss-
prüfung sowie sonstiger Prüfungshandlungen;

4.	� die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlus-
ses, des Vorschlags für die Ergebnisverwendung, des Lageberichts 
und die Prüfung von Corporate-Governance-Themen sowie die 
Erstattung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an den Stif-
tungsrat;

5.	� die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
sowie die Erstattung des Berichts über alle Prüfungsergebnisse an 
den Stiftungsrat;

6.	� die Vorbereitung der Stellungnahme zum Prüfbericht  
(§ 40 Abs. 6 ORF-G).
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Protokolle

§ 12. (1) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Stiftungsrats 
sind Resümeeprotokolle zu führen, die die Namen der Anwesenden, die Ta-
gesordnung, Ort und Zeit der Sitzung, die gestellten Anträge, den Verlauf 
der Sitzungen in wesentlichen Belangen oder auf Verlangen einzelne Wort-
meldungen (nicht wörtlich), die Art der Beschlussfassung, das Ergebnis der 
Abstimmungen sowie die gefassten Beschlüsse zu enthalten haben und vom 
Vorsitzenden (Verhandlungsleiter) zu unterzeichnen sind.

(2) Das Protokoll ist jedem Mitglied des Stiftungsrats in Abschrift vier 
Wochen nach erfolgter Sitzung, spätestens aber zehn Tage vor der nächsten 
Sitzung zuzustellen (§ 5 Abs. 4 GO) und in dieser zur Genehmigung vorzulegen.

(3) Über das Ergebnis der Sitzungen der Ausschüsse und die zustande 
gekommenen Empfehlungen ist ein schriftlicher Bericht an den Stiftungsrat 
zu erstatten.

Kostenersatz

§ 13. (1) Die von außerhalb des Sitzungsortes zu Sitzungen des Stif-
tungsrats, der Ausschüsse, der Arbeitsgruppen oder zu sonstigen Veranstal-
tungen des Stiftungsrats anreisenden Mitglieder des Stiftungsrats haben 
Anspruch auf Reisekostenvergütung nach den für Angestellte des Österrei-
chischen Rundfunks geltenden kollektivvertraglichen Bestimmungen.

(2) Die sonstigen anfallenden Kosten, wie insbesondere für die Be-
förderung am Sitzungsort, Kommunikation, Bürobedarf, Besprechungs-auf-
wand, Medien, werden in Form eines Pauschalbetrags vergütet. Dieser Pau-
schalbetrag ist vom Stiftungsrat in angemessener Höhe festzusetzen.

Besondere Verhaltenspflichten

§ 14. (1) Die Mitglieder des Stiftungsrats dürfen keine Organfunktion 
in Gesellschaften wahrnehmen, die zum Österreichischen Rundfunk im Wett-
bewerb stehen.

(2) Die Mitglieder des Stiftungsrats dürfen bei ihren Entscheidungen 
keine eigenen Interessen oder die ihnen nahe stehender Personen oder nahe 
stehender Unternehmen verfolgen, die im Widerspruch zu den Interessen des 
Österreichischen Rundfunks stehen, oder Geschäftschancen, die dem Öster-
reichischen Rundfunk zustehen, an sich ziehen.
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(3) Die Mitglieder des Stiftungsrats dürfen sich keine Kredite seitens 
des Österreichischen Rundfunks gewähren lassen. Der Abschluss von Verträ-
gen mit dem Österreichischen Rundfunk, durch die sie sich außerhalb ihrer 
Tätigkeit im Stiftungsrat gegenüber dem Österreichischen Rundfunk oder 
einem Tochterunternehmen zu einer Leistung von über € 5.000,– netto in-
nerhalb eines Geschäftsjahres verpflichten, bedarf der Zustimmung des Stif-
tungsrats. Das gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Mitglied 
des Stiftungsrats ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Nicht unter 
diese Bestimmung fallen die Dienstverträge der vom Zentralbetriebsrat be-
stellten Mitglieder des Stiftungsrats sowie Verträge, die nach gesetzlichen 
Bestimmungen der Genehmigung oder Zustimmung des Stiftungsrats bedür-
fen, oder genehmigten Tarifwerken unterliegen.

(4) Geraten Mitglieder des Stiftungsrats in Interessenkonflikte, so ha-
ben sie diese unverzüglich dem Vorsitzenden des Stiftungsrats offenzulegen. 
Gerät der Vorsitzende in Interessenkonflikte, so hat er diese unverzüglich sei-
nem Stellvertreter offenzulegen. Bei Abstimmungen zu Themen, bei denen 
eine persönliche Interessenkollision vorliegt, haben sich die betreffenden Mit-
glieder des Stiftungsrats der Stimme zu enthalten.1

(5) Sämtliche Mitglieder des Stiftungsrats sind zur Verschwiegenheit 
über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie über sonstige vertrauliche 
Angaben und Mitteilungen des Österreichischen Rundfunks gem. § 19 Abs. 4 
ORF-G verpflichtet.

(6) Mitglieder des Stiftungsrats haben im Kontakt mit der Öffentlich-
keit und den Medien darauf zu achten, dass Nachteile für das Ansehen des 
ORF und seine wirtschaftlichen Interessen vermieden werden. 

Mitglieder in Medien des ORF
§ 15. Die Präsentation von Mitgliedern des Stiftungsrats in Medien des 

ORF erfolgt nach denselben objektiven, journalistischen Kriterien, wie sie für 
andere Personen gelten (insbesondere Nachrichtenwert, künstlerische, wis-
senschaftliche und gestalterische Kriterien, Programmvielfalt).

1 �Ein auf ein Mitglied des Stiftungsrates lautender Vorschlag zur Bestellung des Generaldirektors, 
von Direktoren und Landesdirektoren führt zu einer persönlichen Interessenkollision.
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Ausführungsbestimmungen zu § 7 Abs. 7 GO:

Diese Ausführungsbestimmungen regeln auf der Grundlage des §§ 27, 49 Abs. 
27, 50 Abs. 17 ORF-G und der Vorgaben in Art. 5 Abs. 2 UAbs. 1 und 2 EMFG 
die Stellenausschreibung, die Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren 
für die Bestellung des Generaldirektors, der Direktoren und Landesdirekto-
ren des ORF. Sie legen darüber hinaus die Anforderungen an die Funktion des 
Generaldirektors, der Direktoren und Landesdirektoren fest.

Vorbemerkung:
	 • �Zur Bewerbung zugelassen sind alle natürlichen Personen, die die 

gesetzlichen Voraussetzungen für die Bestellung zum Generaldirek-
tor erfüllen.

	 • �Das Verfahren ist so zu gestalten und zu führen, dass Diskriminie-
rungen der Bewerber insbesondere aufgrund Geschlechts, ethni-
scher Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter 
oder sexueller Orientierung ausgeschlossen sind.

	 • �Sämtliche Bewerber sind nach demselben Maßstab zu behandeln 
und zu bewerten und über Ablauf, Kriterien und Zeitplan des Ver-
fahrens in gleicher Weise zu informieren.

	 • �Verspätet eingelangte oder den Formvorschriften widersprechen-
de Bewerbungen sind auszuscheiden.

A.	 Festlegung der inhaltlichen Anforderungen an die Funktion des 
Generaldirektors des ORF, der Ausschreibung sowie des Verfahrens zur 
Bestellung des Generaldirektors

1.	 Anforderungen an die Funktion des Generaldirektors
Zur Beurteilung der fachlichen und persönlichen Eignung sind Ausbildung, 
Berufserfahrung und die vom Bewerber dargestellte Einstellung zur Aufga-
benerfüllung heranzuziehen. 
	 (1) Personen, die im ORF die Funktion des Generaldirektors ausüben, 
müssen als allgemeine Voraussetzungen voll geschäftsfähig sein und eine 
für die Aufgaben relevante Vorbildung oder eine fünfjährige einschlägige oder 
hinsichtlich des Aufgabenbereichs verwandte Berufserfahrung nachweisen 
können. 
	 (2) Darüber hinaus werden für die Ausübung der Funktion des Gene-
raldirektors insbesondere die nachstehenden besonderen Kenntnisse und 
Fähigkeiten erwartet: 
	 a) �Abgeschlossenes Hochschulstudium, welches zur Ausübung der 
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ausgeschriebenen Funktion befähigt, vorzugsweise in den Fach-
richtungen Recht, Wirtschaft oder Medienmanagement oder 
dem Studium gleichartige Berufserfahrung. 

	 b) �Führungserfahrung bzw nachgewiesene Befähigung zur Über-
nahme komplexer und verantwortungsvoller Führungsaufgaben, 
organisatorische Fähigkeiten für die Leitung eines großen Medie-
nunternehmens. 

	 c) �Vertiefte Kenntnisse des nationalen und internationalen Medien-
markts. 

	 d) �Strategiekompetenz für die Weiterentwicklung des ORF (Unter-
nehmenskultur, Change-Management, interne Kommunikation) 
sowie Verantwortung für die Unabhängigkeit des ORF.

	 e) �Sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Kenntnisse 
des Medien- und Unternehmensrechts und des ORF-Gesetzes. 

	 f) �Sehr gute analytische Fähigkeiten, Fähigkeit zur Lösung komple-
xer Problemstellungen und kreative Offenheit. 

	 g) �Hohe soziale Kompetenz, Kommunikationsstärke zur Vertretung 
des ORF national und international.

	 h) �Digitalstrategie und Erfahrung in der digitalen Transformation.
	 (3) Die Funktion des Generaldirektors des ORF verlangt Vertrau-
enswürdigkeit, Unbescholtenheit und ein Verhalten, das die Glaubwürdigkeit 
eines öffentlich‑rechtlichen Medienunternehmens  sicherstellt. Bewerber um 
die Funktion des Generaldirektors, die zum Hearing eingeladen werden, sind 
vom Stiftungsrat zu ihren subjektiven Einstellungen zu befragen:
	 a) �Starke Überzeugung für ein öffentlich-rechtliches Medienunter-

nehmen, wertegeleitete Führung, Vertrauensaufbau gegenüber 
dem Publikum, Mitarbeitern, sonstigen Stakeholdern;

	 b) �Identifikation mit dem öffentlich-rechtlichen  Auftrag, den Pro-
grammgrundsätzen (Objektivität, Meinungsvielfalt, Menschen-
würde etc.) sowie den Programmrichtlinien des ORF.

2.	 Öffentliche Ausschreibung der Funktion des Generaldirektors 

	 (1) Die Funktion des Generaldirektors ist vom Vorsitzenden des Stif-
tungsrats öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung hat neun Monate vor 
Ende der Funktionsperiode des jeweils in der Funktion befindlichen General-
direktors (im Jahr 2026 acht Monate vor Ende der Funktionsperiode), bei vor-
zeitiger Beendigung der Funktionsperiode unverzüglich, zu erfolgen. 
	 (2) Die Ausschreibung ist auf der elektronischen Verlautbarungs- 
und Informationsplattform des Bundes sowie auf der Website des ORF zu 
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veröffentlichen. Die Bewerbungsfrist beträgt vier Wochen. 
	 (3) In der öffentlichen Ausschreibung sind die Aufgaben des ORF und 
des ORF-Generaldirektors sowie die in Punkt A.1. dieser Ausführungsbestim-
mungen festgelegten inhaltlichen Anforderungen anzugeben. Die Bestimmun-
gen über das Verfahren zur Bestellung des Generaldirektors sind entweder ge-
meinsam mit der Ausschreibung oder alternativ dazu leicht und unmittelbar 
zugänglich auf der Website des ORF zu veröffentlichen. Im zweiten Fall hat 
die Ausschreibung einen Hinweis darauf zu enthalten, unter welcher Adres-
se die Bestimmungen aufzufinden sind. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass 
Bewerber nur dann in den Kreis der für eine Bestellung in Frage kommenden 
Personen einbezogen werden, wenn sie von einem Mitglied des Stiftungsrats 
zum Hearing nominiert und zur Bestellung vorgeschlagen werden.  
	 (4) Bewerber werden um Angabe der Gründe ersucht, die sie für die 
Besetzung geeignet erscheinen lassen. Sie werden weiters um die Vorlage 
eines Lebenslaufs, eines Konzepts zur mittel- und langfristigen Entwicklung 
des ORF als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen (einschließlich Vor-
schlägen zur Gleichstellung von Frauen und Männern im ORF entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen) ersucht. 
	 (5) Zu den in Punkt A.1.(2) genannten Kriterien ist ein aussagekräf-
tiges, schriftliches Statement abzugeben, verbunden mit entsprechenden 
Nachweisen bzw Referenzen. Zum Nachweis der Unbescholtenheit (Punkt 
A.1.(3) ist der Bewerbung eine aktuelle Strafregisterbescheinigung beizulegen.
	 (6) Als Teil der Ausschreibungsbedingungen ist vorzusehen, dass die 
elektronische Übermittlung der Bewerbungen ausreicht. 
	 (7) In der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass die Entschei-
dung über die Vertragsgestaltung gesondert von der Bestellung des Gene-
raldirektors unter Berücksichtigung eines internationalen Vergleichs und der 
Vorgaben der Vergütungsarbeitsgruppe erfolgt. 
	 (8) Der Vorsitzende des Stiftungsrats informiert die Öffentlichkeit 
auf der Website des ORF sowie in einer Pressemitteilung über die öffentliche 
Ausschreibung.

3.	 Verfahren zur Bestellung des Generaldirektors 

	 (1) Die Findungskommission unter der Leitung des Vorsitzenden des 
Stiftungsrats nimmt eine grundsätzliche Eignungsbewertung der eingelang-
ten Bewerbungen vor. 
	 (2) Die Findungskommission setzt sich aus dem Vorsitzenden und 
seinem Stellvertreter sowie den Vorsitzenden der vom Stiftungsrat eingesetz-
ten Ausschüsse und ihren jeweiligen Stellvertretern sowie dem Vorsitzenden 
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der Corporate Governance Arbeitsgruppe des ORF und zwei weiteren Mitglie-
dern, für deren Auswahl auf eine insgesamt in der Findungskommission zu ge-
währleistende ausgewogene Repräsentation der nach § 20 Abs. 1 Z 1 ORF-G 
zur Erstattung eines Vorschlags berechtigten Rechtsträger zu achten ist.
	 (3) Nach Ablauf der Bewerbungsfrist beruft der Vorsitzende eine Sit-
zung der Findungskommission ein. 
	 (4) Die Findungskommission überprüft die Rechtzeitigkeit und Voll-
ständigkeit der Bewerbungen und bewertet gemeinsam auf der Basis der 
schriftlichen Bewerbungsunterlagen, welche Kandidaten grundsätzlich für 
die Funktion geeignet sind. 
	 (5) Bei der Bewertung ist die Findungskommission angehalten, sich 
an folgenden Kriterien zu orientieren und zu begründen, inwieweit diese Kri-
terien bei den ausgewählten Kandidaten erfüllt sind. 

	             Kandidaten

Kriterien: 	 1	 2	 3	 4	 5	

Abgeschlossenes Hochschulstudium/gleichartige Berufserfahrung
Kenntnisse des Medien- und Unternehmensrechts

Führungserfahrung, organisatorische Fähigkeiten

Vertiefte Kenntnisse des nationalen 
und internationalen Medienmarkts

Strategiekompetenz, Verantwortung für Unabhängigkeit des ORF

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Kenntnisse Medien- 
und Unternehmensrecht, ORF-G

Analytische Fähigkeiten, Fähigkeit zur Lösung komplexer 
Problemstellungen und kreative Offenheit

Soziale Kompetenz
Kommunikationsstärke zur Vertretung des ORF national 
und international

Digitalstrategie und Erfahrung in der digitalen Transformation 

Hearing Performance

Persönlicher Eindruck 
Qualität der Präsentation

Fachliche Kompetenz bei Fragestellungen aus dem STR

Überzeugung für Ö-R Medienunternehmen
Identifikation mit Public Value Grundsätzen
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	 (6) Der Vorsitzende stellt die eingelangten Bewerbungen, soweit sie 
die Formalvoraussetzungen (Punkt 2. Abs. (4) – (6) oben) erfüllen, gemein-
sam mit dem Ergebnis der Findungskommission  sämtlichen Mitgliedern des 
Stiftungsrats zeitnah, spätestens aber sieben Tage vor dem Termin der Sit-
zung des Stiftungsrats, in der die Beschlussfassung über die Bestellung vor-
gesehen ist, auf dem Webportal des Stiftungsrats zur Verfügung. 
	 (7) Zum Hearing einzuladen ist ein Bewerber, wenn er dazu von ei-
nem Stiftungsratsmitglied vorgeschlagen wurde (Punkt 2. Abs. (3) oben). 
	 (8) Über die Reihenfolge der Teilnahme am Hearing entscheidet das 
Los. Jeder Kandidat hat in einer knappen, frei vorgetragenen Zusammenfas-
sung seine Bewerbung zu präsentieren, wobei jeweils maximal 20 Minuten 
Redezeit zur Verfügung stehen.  
	 (9) Der Stiftungsrat hat nachvollziehbar zu begründen, nach welchen 
Kriterien er dem ausgewählten Kandidaten gegenüber den anderen Kandida-
ten den Vorzug gegeben hat. 
Um den Entscheidungsprozess nachvollziehbar zu machen, haben die ein-
zelnen Mitglieder ihren Eindruck von den Kandidaten nach Abschluss des 
Hearings anhand der Kriterien des Absatzes (5) dieser Bestimmung und ins-
besondere auf Basis der Perfomance im Hearing sowie der Beantwortung 
von Fragen an die Kandidaten im Rahmen eines qualitativen Statements zu 
beschreiben. Diese Statements sind möglichst wortgetreu zu protokollieren.
	 (10) Abgestimmt wird grundsätzlich nur über Bewerber, die am Hea-
ring teilgenommen haben. Bei begründeter Abwesenheit vom Hearing (z.B. 
wegen Krankheit) kann auf Vorschlag eines Mitglieds des Stiftungsrats den-
noch über einen Bewerber abgestimmt werden. 
	 (11) Bei mehreren Kandidaten erfolgt im ersten Durchgang die Ab-
stimmung über alle Kandidaten gemeinsam. Dazu werden personalisierte 
Stimmzettel verwendet, auf denen alle Kandidaten in alphabetischer Reihen-
folge angeführt sind. 
	 (12) Die Auswahl erfolgt durch Ankreuzen des gewünschten Kan-
didaten. Sind auf einem Stimmzettel zwei oder mehr Personen angekreuzt, 
ist die Stimme ungültig. Stimmenthaltung erfolgt durch Abgabe eines leeren 
Stimmzettels. Die Stimmabgabe erfolgt durch Einwurf in eine Wahlurne. 
	 (13) Die Stimmzettel werden durch das Gremienbüro ausgewertet. 
Dazu werden die auf die einzelnen Kandidaten entfallenden Stimmen sum-
miert und durch Verlesen der Namen der Mitglieder des Stiftungsrats und 
deren Auswahl bekannt gegeben. Das Ergebnis wird in ein Abstimmungspro-
tokoll eingetragen, das der Vorsitzende und der Vorsitzenden-Stellvertreter 
unterfertigen.
	 (14) Erlangt im ersten Durchgang kein Bewerber die einfache Mehr-
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heit der abgegebenen Stimmen, findet ein weiterer Abstimmungsdurchgang 
mit den beiden stimmenstärksten Kandidaten statt. Besteht auf einem der 
für den weiteren Durchgang maßgeblichen Plätze Stimmengleichheit, neh-
men alle gleichplatzierten Kandidaten am weiteren Durchgang teil. Weitere 
Durchgänge sind nicht ausgeschlossen.
	 (15) Eine Abstimmung über nur eine Person wird auf Verlangen sinn-
gemäß mit Stimmzettel und Wahlurne durchgeführt.
	 (16) Der Stiftungsrat hat seine Entscheidung in einer schriftlichen 
Begründung festzuhalten, in der insbesondere konkret darzulegen ist, auf-
grund welcher Überlegungen der Stiftungsrat davon ausgegangen ist, dass 
die bestellte Person die festgelegten Kriterien am besten erfüllt. 
	 (17) Der Stiftungsrat veröffentlicht nach Abschluss des Bestellungs-
verfahrens auf der Website des ORF:
	 a) �die Zahl der eingelangten Bewerbungen,
	 b) �die Zahl der zum Hearing eingeladenen Bewerber,
	 c) �den Namen des bestellten Generaldirektors,
	 d) �eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Gründe 

für die Entscheidung.

Die Veröffentlichung hat unter Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben zu 
erfolgen; personenbezogene Daten anderer Bewerber dürfen nur in anonymi-
sierter Form verarbeitet werden.

B.	 Festlegung der inhaltlichen Anforderungen an die Funktionen 
der Direktoren und Landesdirektoren des ORF, der Ausschreibung sowie 
des Verfahrens zu deren Bestellung 

1.	 Anforderungen an die Funktion der Direktoren 

Zur Beurteilung der fachlichen und persönlichen Eignung sind Ausbildung, 
Berufserfahrung und die vom Bewerber dargestellte Einstellung zur Aufga-
benerfüllung heranzuziehen.
	 (1) Personen, die im ORF die Funktion des Direktors ausüben, müssen 
als allgemeine Voraussetzungen voll geschäftsfähig sein und eine für die Auf-
gaben relevante Vorbildung oder eine fünfjährige einschlägige oder hinsicht-
lich des Aufgabenbereichs verwandte Berufserfahrung nachweisen können. 
	 (2) Für die Ausübung der Funktion der Direktoren werden insbeson-
dere die nachstehenden besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten erwartet: 
	 a) �Abgeschlossenes Hochschulstudium, welches zur Ausübung der 

ausgeschriebenen Funktion befähigt, vorzugsweise in den Fach-
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richtungen Recht, Wirtschaft oder Medienmanagement oder 
dem Studium gleichartige Berufserfahrung. 

	 b) �Führungserfahrung bzw nachgewiesene Befähigung zur Übernah-
me komplexer und verantwortungsvoller Führungsaufgaben, sehr 
gute direktionsspezifische Kenntnisse sowie organisatorische Fä-
higkeiten für die Leitung einer Direktion. 

	 c) Strategiekompetenz für die Weiterentwicklung der Direktion.
	 d) Kenntnisse des ORF-Gesetzes.
	 e) �Sehr gute analytische Fähigkeiten, Fähigkeit zur Lösung komple-

xer Problemstellungen und kreative Offenheit. 
	 f) �Hohe soziale Kompetenz.
	 (3) Die Funktion eines Direktors des ORF verlangt Vertrauenswür-
digkeit, Unbescholtenheit und ein Verhalten, das die Glaubwürdigkeit eines 
öffentlich‑rechtlichen Medienunternehmens  sicherstellt. Bewerber, die zu 
einem persönlichen Bewerbungsgespräch eingeladen werden, sind vom Ge-
neraldirektor zu ihren subjektiven Einstellungen zu befragen:
	 a) �Starke Überzeugung für ein öffentlich-rechtliches Medienunter-

nehmen;
	 b) �Identifikation mit dem öffentlich-rechtlichen  Auftrag, den Pro-

grammgrundsätzen (Objektivität, Meinungsvielfalt, Menschen-
würde etc.) sowie den Programmrichtlinien des ORF.

2.	 Öffentliche Ausschreibung der Funktion der Direktoren

	 (1) Der neu bestellte Generaldirektor hat die Ausschreibung der 
Funktion der Direktoren so zeitgerecht zu veranlassen, dass deren Bestellung 
rechtzeitig vor Beginn der neuen Funktionsperiode beschlossen werden kann.
	 (2) In der öffentlichen Ausschreibung sind die in Punkt B.1. dieser 
Ausführungsbestimmungen festgelegten inhaltlichen Anforderungen anzu-
geben. Die Bestimmungen über das Verfahren zur Bestellung von Direktoren 
sind entweder gemeinsam mit der Ausschreibung oder alternativ dazu leicht 
und unmittelbar zugänglich auf der Website des ORF zu veröffentlichen. Im 
zweiten Fall hat die Ausschreibung einen Hinweis darauf zu enthalten, unter 
welcher Adresse die Bestimmungen aufzufinden sind. 
	 (3) Die Ausschreibung ist auf der elektronischen Verlautbarungs- 
und Informationsplattform des Bundes sowie auf der Website des ORF zu 
veröffentlichen. Die Bewerbungsfrist beträgt vier Wochen. 
	 (4) Bewerber werden um Angabe der Gründe ersucht, die sie für die 
Besetzung geeignet erscheinen lassen. Sie werden weiters um die Vorlage eines 
Lebenslaufs und eines Konzepts zur mittel- und langfristigen Entwicklung der je-
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weiligen Direktion (einschließlich Vorschlägen zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern im ORF entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen) ersucht. 
	 (5) Als Teil der Ausschreibungsbedingungen ist vorzusehen, dass die 
elektronische Übermittlung der Bewerbungen an den Generaldirektor aus-
reicht. 
	 (6) In der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass die Entschei-
dung über die Vertragsgestaltung gesondert von der Bestellung der Direkto-
ren unter Berücksichtigung eines internationalen Vergleichs und den Vorga-
ben der Vergütungsarbeitsgruppe erfolgt. 
	 (7) Der Generaldirektor informiert auf der Website des ORF sowie in 
einer Pressemitteilung über die öffentliche Ausschreibung.

3.	 Verfahren zur Bestellung der Direktoren 

	 (1) Der Generaldirektor hat ein Auswahlverfahren sicherzustellen, 
dass sich an objektiven Kriterien (Qualifikation, Berufserfahrung, Eignung für 
den jeweiligen Geschäftsbereich, Managementkompetenzen) orientiert. Die-
ses besteht in einer fachlichen Beurteilung der oben angeführten Ausschrei-
bungskriterien, des vorgelegten Konzepts und gegebenenfalls Bewerbungs-
gesprächen mit den bestgeeigneten Bewerbern. Das Auswahlverfahren ist zu 
dokumentieren. 
	 (2) Die Bestellung der Direktoren erfolgt auf Vorschlag des General-
direktors durch den Stiftungsrat. 
	 (3) Der Generaldirektor hat seinen Vorschlag nachvollziehbar zu be-
gründen und die Kriterien anzugeben, nach denen er dem vorgeschlagenen 
Kandidaten den Vorzug gegenüber den anderen Bewerbern gegeben hat. Jedes 
Mitglied des Stiftungsrats hat das Recht, die jeweils für eine Direktorenfunkti-
on vorgeschlagene Persönlichkeit in der Bestellungssitzung zu befragen.
	 (4) Der Generaldirektor bestimmt als Teil seines Vorschlagsrechts, 
ob über seinen Antrag einzeln oder en bloc abgestimmt werden soll.
	 (5) Der Stiftungsrat veröffentlicht nach Abschluss des Bestellungs-
verfahrens auf der Website des ORF:
	 a) die Zahl der eingelangten Bewerbungen,
	 b) den Namen der bestellten Direktoren,
	 c) �eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Gründe für 

die Entscheidung.

Die Veröffentlichung hat unter Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben zu 
erfolgen; personenbezogene Daten anderer Bewerber dürfen nur in anonymi-
sierter Form verarbeitet werden.
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4.	 Inhaltliche Anforderungen an die Funktion der Landesdirekto-
ren, Öffentliche Ausschreibung der Funktion der Landesdirektoren, Ver-
fahren zur Bestellung der Landesdirektoren

Die oben angeführten Bestimmungen für die Direktoren (inhaltliche Anforde-
rungen an die Funktion, öffentliche Ausschreibung und Verfahren zur Bestel-
lung) gelten für die Landesdirektoren sinngemäß. 

Ausführungsbestimmungen zu § 14 Abs. 3 GO:

A.	 Inkrafttreten und „Bagatellgrenze“

	 § 14 Abs. 3 bezieht sich auf Verträge, die ab dem 1.1.2012 abgeschlos-
sen werden und deren (Gegen-)Leistung mehr als 5.000,– Euro innerhalb ei-
nes Kalenderjahres beträgt.

B.	 Zustimmung durch den Stiftungsrat

Das Vorliegen eines „erheblichen wirtschaftlichen Interesses“ ist im Einzel-
fall durch eine Arbeitsgruppe bestehend aus dem Vorsitzenden, dem Vorsit-
zenden-Stellvertreter, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen und 
Technik, dessen Stellvertreter und dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Cor-
porate Governance zu beurteilen.

Ein erhebliches wirtschaftliches Interesse liegt jedenfalls bei einer Beteili-
gung von zumindest 20% an Kapitalgesellschaften und bei einem persönlich 
haftenden Gesellschafter, z. B. einer OEG, vor. Gegebenenfalls sind auch be-
sondere Ertragsformen, wie z. B. Fruchtgenuss-Rechte zu berücksichtigen.

Die Stellung eines Stiftungsrats als Geschäftsführer des anderen Unterneh-
mens kann ein erhebliches wirtschaftliches Interesse begründen. In diesem 
Fall ist danach zu differenzieren, ob der Geschäftsführer vom Abschluss des 
Vertrages, etwa durch eine Erfolgsprämie oder eine dadurch bewirkte Ver-
tragsverlängerung, wirtschaftlich profitiert. Die Ausübung einer Aufsichts-
rats- oder Beiratsfunktion in anderen Unternehmen begründet kein erhebli-
ches wirtschaftliches Interesse.

Gegenstand der Beschlussfassung gem § 14 Abs. 3 sind nicht die konkreten 
Verträge an sich (zu deren Abschluss ist die Geschäftsführung und nicht der 
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Stiftungsrat als Aufsichtsorgan berufen), sondern Vertragspartner, Vertrags-
gegenstand, Entgelt und Fremdüblichkeit. Die Vertragssumme sowie die 
Fremdüblichkeit sind vom Generaldirektor oder einem von ihm dazu Bevoll-
mächtigten zu bestätigen. Bei begründeten Zweifeln an der Fremdüblichkeit 
kann ein externer Sachverständiger beigezogen werden.
 
Im Fall von festgestellten Interessenkonflikten ist dem Plenum vorzuschla-
gen, dem Abschluss von Verträgen die Zustimmung zu verweigern. Dies 
könnte etwa der Fall sein, wenn durch eine vertragliche Verpflichtung eines 
Mitglieds des Stiftungsrats im ORF tatsächlich ein Arbeitsverhältnis mit dem 
ORF begründet würde oder Vertragskonditionen vereinbart wurden, die nicht 
fremdüblich sind, wie etwa markt- oder drittunübliche persönliche Erfolgs-
vereinbarungen.

Vertragsabschlüsse, die zu keinen Interessenkonflikten führen und fremdüb-
lich sind, werden von der genannten Gruppe dem Plenum mit einer Empfeh-
lung zur Zustimmung vorgelegt.

C.	 Information über den Abschluss von Geschäften

Mitgliedern des Stiftungsrats steht es frei, den Vorsitzenden über den Ab-
schluss von Verträgen, die über der Bagatellgrenze liegen, jedoch nicht zu-
stimmungspflichtig sind, zu informieren. Darüber berichtet der Vorsitzende 
einmal jährlich intern in seinem Bericht. Veröffentlichungspflichten sind da-
mit nicht verbunden.






